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c) Katfer- «mi ße/örtferK«g.«/;ensfe

Versäumnisse in Kaderschulen sind grundsätzlich durch so viele Tage nachzuholen als

versäumt wurden, sofern die Schule nicht als bestanden gilt. Offiziersschüler, die während
den ersten 10 Tagen entlassen werden, haben die ganze Offiziersschule nachzuholen.

Bei den ihren Grad abverdienenden Kadern in Rekrutenschulen und den Teilnehmern an
Kaderschulen und -kursen entscheidet der Schulkommandant unter Berücksichtigung des

Ausbildungsstandes, ob ein nicht voll geleisteter Dienst als bestanden gilt. Beförderungs-
dienste gelten in zeitlicher Beziehung als bestanden, wenn nicht mehr als 15 % der

gesamten Dauer der Schule oder des Kurses versäumt wurden. In besonderen Fällen kann
der zuständige Abteilungschef des Eidgenössischen Militärdepartements für Unteroffiziere
und Offiziere in Rekrutenschulen über diese 15 % hinaus Urlaub gewähren.

Wird ein Beförderungsdienst ohne Erfolg geleistet, kann die betreffende Dienstzeit grund-
sätzlich nicht als Erfüllung der Wiederholungs-, Ergänzungs- und Landsturmkurspflicht
angerechnet werden.

III.
Abschliessend ist noch auf eine weitere Konsequenz der Nachholung eines versäumten Instruk-
tionsdienstes hinzuweisen. Wer nämlich seine Wehrpflicht nicht oder nur teilweise erfüllt, hat
einen Ersatz in Geld, den Militärpflichtersatz, zu leisten. Wenn der Wehrpflichtige den ver-
säumten Militärdienst nachholt, den er im Ersatzjahr bei altersgemässer Einteilung hätte leisten
müssen, hat er Anspruch auf zinslose i/cr /«> r/us Eezfl/j/fr» Ersatz-

Die Frage, ob und wieweit ein Nachholungsdienst als bestanden gilt, ist nach den
militärischen Vorschriften zu beurteilen (Art. 39 des BG vom 12. Juni 1959 über den Militär-
pflichtersatz und Art. 66 der Vollzugsverordnung vom 14.Dezember 1959).
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Baderegeln für jedermann
Im Hinblick auf die Bade- und Feriensaison vermitteln der Tnterverband für Schwimmen
(IVSCH) und die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) folgende Tips:

- Nach jeder Hauptmahlzeit sollte bis zum Baden konsequent zwei Stunden gewartet werden.

- Vor dem Baden wird zweckmässigerweise geduscht oder der Körper mit Wasser abgekühlt.

- Vor Sprüngen in freie Gewässer muss man sich unbedingt davon überzeugen, dass das Wasser
genügend tief ist. Wer das nicht tut, riskiert einen Schädelbruch oder andere schwere Ver-
letzungen.

- Nichtschwimmern sei dringend empfohlen nur Lernschwimmbecken zu benützen. In Seen und
Flüssen sollten sich Nichtschwimmer nur dort ins Wasser begeben, wo der Strand eindeutig
flach ist.

- Luftgefüllte «Schwimmhilfen» (Autoreifen, Matratzen, Gummitiere usw.) sind äusserst trü-
gerisch, weil die Luft jederzeit entweichen kann. Niemals darf sich ein Nichtschwimmer auf
derartige Hilfsmittel verlassen.

- Stundenlange Sonnenbäder an der prallen Sonne sind ungesund. Speziell in den südlichen
Ländern soll die direkte Sonnenbestrahlung nur langsam gesteigert werden.

- Eltern und Erzieher sowie Bademeister sollen energisch gegen Hilferufe aus Scherz ein-
schreiten, weil sonst im Ernstfall Hilferufe nicht mehr beachtet werden.

- Bei Picknicks in der Nähe von Tümpeln, Weihern, Flussufern usw. ist auf Kleinkinder ein
besonders wachsames Auge zu halten.

- Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft und ihre Sektionen führen in allen grösseren
Zentren Kurse für Lebensrettung durch.
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